
HGB § 255 Anschaffungs- und Herstellungskosten 
  
  
 
 
(1)   Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand 

zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem 
Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören 
auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. 
Anschaffungspreisminderungen sind abzusetzen. 

  
(2)   Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die 

Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung 
oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung 
entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der 
Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der 
notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs 
des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlaßt ist, eingerechnet werden. Kosten der 
allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige 
soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung brauchen nicht eingerechnet zu werden. 
Aufwendungen im Sinne der Sätze 3 und 4 dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie auf den 
Zeitraum der Herstellung entfallen. Vertriebskosten dürfen nicht in die Herstellungskosten einbezogen 
werden.  

  
(3)   Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur 

Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, dürfen angesetzt 
werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen; in diesem Falle gelten sie als 
Herstellungskosten des Vermögensgegenstands.  

  
(4)   Als Geschäfts- oder Firmenwert darf der Unterschiedsbetrag angesetzt werden, um den die für die 

Übernahme eines Unternehmens bewirkte Gegenleistung den Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände des Unternehmens abzüglich der Schulden im Zeitpunkt der Übernahme 
übersteigt. Der Betrag ist in jedem folgenden Geschäftsjahr zu mindestens einem Viertel durch 
Abschreibungen zu tilgen. Die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts kann aber auch 
planmäßig auf die Geschäftsjahre verteilt werden, in denen er voraussichtlich genutzt wird. 

  
  


